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XVI. Gesetzgebungsperiode - Jahr 2020                       Begehrensgesetzwürfe und Berichte   Nr. 2 
 
 
 
1. GESETZGEBUNGSKOMMISSION 

(Allgemeine Angelegenheiten, Ordnung der Lokalkörperschaften, Feuerwehrdienst, Sozialvorsorge, 
Sozialversicherung, Entfaltung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die 
Genossenschaften) 
 
 
 
 
 

B E R I C H T 
 

zum 
 

Begehrensgesetzentwurf gemäß Artikel 35 des Autonomiestatuts 
für Trentino-Südtirol 

 
 

 

ÄNDERUNGEN AN DEN ARTIKELN 2 UND 9 DER VERFASSUNG IN DEN BEREICHEN 

GLEICHSTELLUNG DER GENERATIONEN, NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND 

UMWELTSCHUTZ 

 

 
 
 

- eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Köllensperger, Alex Ploner, Rieder, 

Faistnauer, Franz Ploner und Unterholzner - 

 
 

 Referent: 
 Denis Paoli 
 Kommissionsvorsitzender 
 
Trient, 28. Oktober 2020 
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B E R I C H T 
 
Die 1. Gesetzgebungskommission hat den Begehrensgesetzentwurf Nr. 2 „Änderungen an den 
Artikeln 2 und 9 der Verfassung in den Bereichen Gleichstellung der Generationen, nachhaltige 
Entwicklung und Umweltschutz“ (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Kölllensperger, 

Alex Ploner, Rieder, Faistnauer, Franz Ploner und Unterholzner) in der Sitzung vom 28. Oktober 
2020 beraten. 
 

Frau Abgeordnete Rieder verlas den Begleitbericht zum Begehrensgesetzentwurf und ging dann zur 
Erläuterung desselben über, wobei sie darauf verwies, dass im Jahr 2019 in Italien eine 
Unterschriftenaktion für eine wichtige, dieses Thema betreffende Initiative gestartet worden ist. In 
Südtirol – so Frau Abgeordnete Rieder weiter – ist diese von vielen Vereinigungen mitgetragen 
worden und es konnten an die 2.000 Unterschriften gesammelt werden. Die Grundsätze der 
Gleichstellung der Geschlechter und des Umweltschutzes sind zudem ausgehend von den in den 
jeweiligen Gemeinderäten genehmigten Beschlüssen auch in die Gemeindesatzung von St. 
Christina in Gröden und St. Ulrich aufgenommen worden. 
Frau Abg. Rieder erinnerte daran, dass ein gleichlautender Gesetzentwurf im Jahr 2019 von der 
Senatorin Frau Emma Bonino im Senat vorgelegt worden ist und dass sämtliche Regionalräte 
Italiens mit der Genehmigung von Begehrensgesetzentwürfen wie dem vorliegenden Druck auf das 
Parlament ausüben könnten, sich ernsthalft mit diesem Thema auseinander zu setzen. Der 
Regionalrat von Venetien - so Frau Abg. Rieder -  hat im Dezember 2019 einstimmig einen 
Begehrensgesetzentwurf genehmigt und damit klar zum Ausdruck gebracht, dass die Gleichstellung 
der Generationen, nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz Bereiche sind, die über die 
Interessen der Parteien hinausgehen. 
Frau Abg. Rieder vertrat die Ansicht, dass die Maßnahme hilfreich sei, um das Bewusstsein für 
diese Bereiche zu fördern und eine Stellungnahme auch auf regionaler Ebene herbeizuführen und 
das Interesse für Themen, die hier noch nie angesprochen worden sind, darzulegen. 
Daraufhin erklärte Kommissionsvorsitzender Paoli die Generaldebatte für eröffnet. 
Abg. Dello Sbarba kündigte seine Zustimmung zum Begehrensgesetzentwurf an, da es seiner 
Ansicht nach wichtig ist, dass die italienische Verfassung die Grundsätze der Gleichstellung der 
Generationen und des Umweltschutzes zugunsten der nachfolgenden Generationen anerkennt.  
Abg. Dello Sbarba führte aus, dass er mit diesem Thema auch den Autonomiekonvent befasst und 
vorgeschlagen habe, analog zu den in den Verfassungen anderer Länder bereits vorgesehenen 
Rechten des Schutzes der Umwelt und der Natur die Anerkennung dieser Werte in eine Präambel 
des Sonderstatuts einfließen zu lassen. Abg. Dello Sbarba vertrat die Ansicht, dass der zur Debatte 
stehende Text eine zusammengefasste Version darstelle und hilfreich sei, Druck auszuüben, auf 
dass das Parlament diesen genehmige möge.  
Laut Ansicht von Abg. Marini befasst sich der Begehrensgesetzentwurf mit einem für die gesamte 
Menschheit wichtigen Thema, dem demnach auch der Regionalrat mit Aufmerksamkeit begegnen 
müsste. 
Abg. Marini verwies darauf, dass in der Menschenrechtserklärung der Umweltschutz nicht als 
rechtlich zu schützender Themenkreis angeführt worden ist, da zum Zeitpunkt, als die Erklärung 
geschrieben worden ist, das Bewusstsein hinsichtlich der Bedeutung des Ökosystems und seines 
Schutzes noch nicht gegeben war. Im Laufe der Jahre haben die industrielle Entwicklung und der 
anthropogene Druck zu schwerwiegenden Problemen im Hinblick auf den Klimawandel, die 
Verschwendung von Boden und Ressourcen, die Produktion von festen und flüssigen Abfällen in 
der Industrie und den Haushalten geführt. Auf internationaler Ebene gibt es somit kein 
Bezugsdokument, wenngleich nach und nach öffentliche Gremien geschaffen und mit der Aufgabe 
betraut worden sind, eine Politik für die Erhaltung und den Schutz der Umwelt auszuarbeiten. 
Laut Ansicht des Abg. Marini ist es wichtig, alle Themenbereiche betreffend die Umwelt bei den 
obersten Entscheidungsgremien anzusiedeln, damit die Umweltpolitik der verschiedenen Staaten 
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auf wirkungsvolle Art und Weise koordiniert werden kann, so wie dies beispielsweise mit den 
europäischen Richtlinien über die Abfallbeseitigung erfolgt ist. 
Zudem vertrat Abg. die Ansicht, dass es wichtig sei, den Grundsatz des Umweltschutzes zum 
Schutz aller italienischer Regionen und der zukünftigen Generationen in der Verfassung zu 
verankern. 
Sodann zitierte Abg. Marini ein altes Indianersprichwort laut dem „Die Erde nicht ein Erbe unserer 

Vätern ist, sondern eine Leihgabe, die wir unseren Kindern zurückgeben müssen“, woraus klar 
hervorgeht, dass die Umwelt nicht der derzeit lebenden Bevölkerung sondern unseren Nachkommen 
gehört. 
Abg. Marini stellte fest, dass die wichtigsten vom Parlament genehmigten Gesetze auf Anliegen 
zurückgehen, die von der unteren Ebene vorgebracht werden, worauf er seiner Hoffnung Ausdruck 
verleiht, dass der Regionalrat immer öfter Begehrensgesetzentwürfe, die dem Parlament vorgelegt 
werden, ausarbeiten möge. Gleichermaßen sollten – so der Abgeordnete weiter – auch die Bürger 
viel öfter wichtige Themen den Vertretungsorgangen vorlegen können, da diese oftmals nicht in der 
Lage sind, komplexe und dringende Themenbereiche, wie es beispielweise jener der Umwelt ist, 
anzugehen. 
Im Rahmen der Replik verwies Frau Abg. Rieder darauf, dass die Debatte die Bedeutung des 
aufgegriffenen Thema aufgezeigt hat und stimmte zudem mit Abg. Marini darüber überein, dass es 
wichtig ist, dass der Regionalrat das Parlament mit Themen befasst, die er für dringend und 
erforderlich erachtet. 
Abg. Rieder verwies zum Abschluss auf die Notwendigkeit, dass in der Bevölkerung das 
Bewusstsein darüber reift, dass uns die Erde nicht gehört, sondern uns von unseren Enkelkindern, 
sprich von unseren Nachkommen als Leihgabe überlassen worden ist. 
Sodann erklärte Kommissionsvorsitzender Paoli die Generaldebatte für beendet und stellte den 
Übergang zur Sachdebatte zum Begehrensgesetzentwurf Nr. 2 zur Abstimmung, der von der 
Kommission bei 5 Jastimmen (Abg. Dello Sbarba, Mair, Marini, Rieder und Zeni) und 6 
Gegenstimmen (Abg. Paoli, Cavada, Lanz, Locher, Ossanna und Tauber) abgelehnt wurde.  
 
Der Begehrensgesetzentwurf wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.  
 
 
 


